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Norm

AktG 1965 §225a

GmbHG §96 Abs1 Z1

MRG §12a Abs2

MRG §12a Abs3

UStG 1994 §28 Abs38

Rechtssatz

Eine Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung kann insbesondere erfolgen durch Übertragung des

Vermögens einer Gesellschaft (übertragende Gesellschaft) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf eine andere

bestehende Gesellschaft (übernehmende Gesellschaft) gegen Gewährung von Geschäftsanteilen dieser Gesellschaft

(Verschmelzung durch Aufnahme; § 96 Abs. 1 Z 1 GmbHG). Durch die Verschmelzung tritt die übernehmende

Gesellschaft in die die übertragende Gesellschaft tre enden Vertragsp ichten auf Grund Gesamtrechtsnachfolge ohne

inhaltliche Änderung ein (vgl. RIS-Justiz RS0109661). Insbesondere gehen auch Bestandverträge der übertragenden

Gesellschaft auf den übernehmenden Rechtsträger über. Diese Änderung der Vertragspartei führt allenfalls dazu, dass

der Vermieter den Hauptmietzins anheben kann (vgl. § 12a Abs. 2 und 3 MRG im Falle einer Änderung der rechtlichen

und wirtschaftlichen Ein ussmöglichkeiten bei einer juristischen Person oder einer unternehmerisch tätigen

eingetragenen Personengesellschaft; vgl. etwa 5 Ob 198/09t; vgl. auch Kalss, Verschmelzung - Spaltung -

Umwandlung2, § 225a AktG Rz 45 ; Warto in Gruber/Harrer, GmbHG2, § 96 Rz 100). Die Änderung der Parteien ändert

aber nichts am weiterhin aufrechten Bestand des Mietverhältnisses. Wenn sohin § 28 Abs. 38 UStG 1994 auf "Miet- und

Pachtverhältnisse" verweist und dazu keine Einschränkungen im Hinblick auf die Vertragsparteien vorsieht, ist davon

auszugehen, dass es bei Verschmelzungen ausschließlich auf das Weiterbestehen des Vertragsverhältnisses ankommt.

Insbesondere ist auch nicht überzeugend, dass es darauf ankomme, ob der Mietvertrag ursprünglich mit der

aufnehmenden oder der übertragenden Gesellschaft (einer Verschmelzung) geschlossen wurde. Gerade die Richtung

der Verschmelzung ist im Allgemeinen gestaltbar (vgl. Bruckner in Helbich/Wiesner/Bruckner, Umgründungen, 1. Lfg, §

4 Tz 7), sodass eine daran anknüpfende Di erenzierung der Regelung, die Gestaltungen vermeiden will, wenig

überzeugend wäre.
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